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Amts- und Mitteilungsblatt
für die Stadt Waldheim mit
den Ortsteilen: Schönberg,
Neu schönberg, Massanei,
Heiligenborn, Gilsberg,
Ober- und Unterrauschenthal,
Reinsdorf, Neu milkau,
Vierhäuser,   Gebersbach,
Heyda, Knobelsdorf, Meinsberg,
Neuhausen, Rudelsdorf
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ADRESSEN & ÖFFNUNGSZEITEN

n Öffnungszeiten der Stadtverwaltung:

Dienstag            09:00 bis 12:00 Uhr | 13:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag       09:00 bis 12:00 Uhr | 14:00 bis 16:00 Uhr

n Öffnungszeiten Bürgerbüro:

Montag              09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag            09:00 bis 12:00 Uhr | 13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch           09:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag       09:00 bis 12:00 Uhr | 14.00 bis 16.00 Uhr
Freitag               09:00 bis 12:00 Uhr
Telefon:             034327-570     
Fax:                    034327-57200
E-Mail:              buergerbuero@stadt-waldheim.de
Internet:            www.stadt-waldheim.de oder www.waldheim.eu 

n Öffnungszeiten der Stadtbibliothek:

Gartenstraße 42
Montag              09:00 bis 12:00 Uhr | 13:00 bis 16:00 Uhr
Dienstag            09:00 bis 12:00 Uhr | 13:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch           geschlossen
Donnerstag        09:00 bis 12:00 Uhr 13:00 bis 18:00 Uhr 
Freitag               13:00 bis 16:00 Uhr
jeden 2. Samstag im Monat 09:00 bis 11:00 Uhr
Telefon:             034327-16950        
E-Mail:              stadtbibliothek@stadt-waldheim.de 

n Öffnungszeiten
Stadt- und Museumshaus Waldheim 

mit Stadtinfo:

Niedermarkt 8
Montag                               geschlossen
Dienstag bis Sonntag         10:00 bis 17:00 Uhr
Feiertag                              13:00 bis 17:00 Uhr

Telefon:              034327 / 57234
Telefax:              034327 / 57233
E-Mail:               stadtinfo@stadt-waldheim.de

n Öffnungszeiten Schiedsstelle:

Herr Bleil – Jeden 1. Dienstag im Monat 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Zimmer 39 im Rathaus
Telefon: 034327 57225 während der Sprechzeit

n Impressum:
Herausgeber: Stadtverwaltung Waldheim, Büro Bürgermeister
Niedermarkt 1, 04736 Waldheim, Telefon 034327-57235  Fax 034327-571235
E-Mail: anja.seidel@stadt-waldheim.de, Internet: www.stadt-waldheim.de

Verantwortlich für Bekanntmachungen und Informationen der Stadtverwaltung
Waldheim: Der Bürgermeister. Verantwortlich für weitere Veröffentlichungen,
u.a. aus den Rubriken Sonstige Mitteilungen, Vereine stellen sich vor, Bereit-
schaftsdienste, Kirchliche Nachrichten: publizierende Einrichtungen, Körper-
schaften, Vereine u. a. Redaktion: Stadtverwaltung Waldheim, Büro Bürgermei-
ster und Riedel-Verlag & Druck KG

Herstellung und Verteilung: Riedel - Verlag & Druck KG, 
Gottfried-Schenker-Straße 1, 09244 Lichtenau OT Ottendorf, 
Telefon 037208-876-100, Fax 037208-876-299, 
E-Mail: info@riedel-verlag.de, Inhaber: Annemarie und Reinhard Riedel
Es gilt die Preisliste von 2016.

Erscheinungsweise: Die Stadt Waldheim mit allen Ortsteilen verfügt laut Quelle
Deutsche Post über 5243 Haushalte. Für die Verteilung des Mitteilungsblattes an
die bewerbbaren/erreichbaren Haushalte benötigt das beauftragte Verteilunter-
nehmen 5185 Exemplare. Zusätzlich liegen im Stadtgebiet 250 Exemplare zur ko-
stenfreien Mitnahme aus. 
Einzelexemplare zum Versand außerhalb des Verbreitungsgebietes werden von
der Stadtverwaltung gegen Versandkostenrechnung verschickt. Das Amtsblatt ist
auch unter der Internetadresse www.stadt-waldheim.de zu lesen. Verteilreklama-
tionen sind an die Riedel KG zu richten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit
Genehmigung der Stadtverwaltung. Gedruckt auf umweltschonendem Papier.

Das nächste Waldheimer Amtsblatt
erscheint am 16. Juni 2018,

Redaktionsschluss dafür ist der 5. Juni 2018 

AMTLICHE MITTEILUNGEN UND BEKANNTMACHUNGEN

n Stadtrat

n Nächste Sitzungen

07.06.2018 Technischer Ausschuss
14.06.2018 Verwaltungsausschuss
28.06.2018 Stadtrat

Die Sitzungen beginnen 17:00 Uhr. Interessierte Bürger sind zu den öffentlichen Sitzungen herz-
lich eingeladen. Die öffentliche Tagesordnung wird fünf Tage vor dem Sitzungstermin an der Be-
kanntmachungstafel am Rathaus ausgehangen. Im Ratsinformationssystem MoreRubin im Inter-
net auf www.stadt-waldheim.de können ebenfalls Tagesordnung und Sitzungsunterlagen einge-
sehen werden.

n Ortschaftsräte der Stadt Waldheim

29.05.2018 Ortschaftsrat Knobelsdorf, 19:00 Uhr FW Gebersbach
keine Meldung      Ortschaftsrat Reinsdorf

n Der Stadtrat der Stadt Waldheim fasste in seinen 
öffentlichen Sitzungen folgende Beschlüsse:

n Technischer Ausschuss am 26.04.2018

Beschluss-Nr. 18/6/655
Der Stadtrat beschließt die Auftragsvergabe im Rahmen des 3. BA – brandschutztechnische Maß-
nahmen Rathaus für die Erweiterung und Anpassung der Brandmeldeanlage an die Firma ALCOM
Gesellschaft für Sicherheits- und Kommunikationstechnik mbH & Co. KG aus Döbeln in Höhe von
56.514,89 €.

Beschluss-Nr. 18/6/663
Der Technische Ausschuss beschließt die Vergabe des kostenneutralen Nachtragsangebotes für
die Änderung der Ausführung der Rauchschutzabschlüsse des Haupttreppenhauses im Rathaus
Waldheim von der Firma Tischlermeister Ekkehard Landgraf.

Beschluss-Nr. 18/6/654
Der Technische Ausschuss beschließt die Erweiterung der Beleuchtung im OT Rudelsdorf Gara-
genkomplex entsprechend dem Angebot der Firma Elektro Roßwein GmbH für ca. 18.000 Euro. 
Die Finanzierung soll über  Dividenden der Envia Aktien erfolgen. 
Dazu wird im VA ein gesonderter Beschluss vorgelegt.

Beschluss-Nr. 17/6/474
Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgenden Beschluss zu fassen:
Auf der Grundlage des § 6 Abs. 1, 2, 3 SächsStrG ist die in der Anlage 1 dargestellte Verkehrsflä-
che öffentlich zu widmen.
Die Widmung erfolgt nach § 3 Abs. 4 Punkt b SächsStrG als beschränkt öffentliche Verkehrsfläche
Radweg mit einer Länge von 1.140 m  und den  Flurstücken 137/12, 137/15, 136/5, 136/8,
136/11, 135/2, 134/2, 133/2, 132/2, 130/2, 122/6 Gemarkung Meinsberg und  den Flurstücken
101/2 und 102/2 der Gemarkung Neuhausen und wird im Straßenverzeichnis der Stadt Waldheim
unter der Bezeichnung „Radweg Meinsberg-Neuhausen/Kaiserburg“ geführt.

n – Bekanntmachung der Stadt Waldheim – 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan der 
Innenentwicklung (§13a BauGB) Bebauungsplan Nr. 14 
„Auf der Goldenen Höhe - Schönberg“ der Stadt Waldheim

Der Stadtrat hat in der Sitzung am 05. April 2018 den Bebauungsplan der Innenentwicklung (§13a
BauGB) „Auf der Goldenen Höhe - Schönberg“, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und
dem Text (Teil B) als Satzung beschlossen. Der Satzungsbeschluss wird hiermit bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan der Innenentwicklung (§13a BauGB) „Auf
der Goldenen Höhe - Schönberg“ in Kraft. Jedermann kann den Bebauungsplan und die dazuge-
hörige Begründung ab diesem Tag in der Stadtverwaltung Waldheim, 2 Etage, Zimmer 22, Nieder-
markt 1 in 04736 Waldheim, während der Sprechzeiten einsehen und über den Inhalt Auskunft
verlangen.
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Bekanntmachungsanordnung:
Unbeachtlich werden 
1. eine nach §214 Abs.1 Satz 1 Nr.1 bis 3 BauGB beachtliche Verlet-

zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des §214 Abs.2 BauGB beachtliche

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungspla-
nes zum Flächennutzungsplan und 

3. nach §214 Abs.3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorganges, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung
schriftlich gegenüber der Stadt geltend gemacht worden sind. Dabei ist
der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll,
darzulegen (§215 Abs.1 BauGB). §215 Abs. 1 Satz 1 gilt entsprechend,
wenn Fehler nach §214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.

Nach §4 Abs.4 Satz 1 in Verbindung mit Abs.5 SächsGemO gelten Sat-
zungen und andere ortsrechtliche Vorschriften, die unter Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften der SächsGemO zustande gekom-
men sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig
zustande gekommen. Das gilt nicht, wenn 
1. die Ausfertigung der Satzung oder des anderen Ortsrechts nicht

oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigun-

gen oder die Bekanntmachung der Satzung oder des anderen Orts-
rechts verletzt worden sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach §52 Abs. 2 SächsGemO we-
gen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in §4 Abs.4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat

oder 

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber
der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist; 

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 und 4 geltend gemacht worden, so
kann auch nach Ablauf der in §4 Abs.4 Satz SächsGemO genannten
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 

Ein Entschädigungsberechtigter kann Entschädigung verlangen, wenn
durch den Bebauungsplan einer der in den §§39 bis 42 BauGB bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten ist. Es handelt sich dabei um
Entschädigung für Aufwendungen im berechtigten Vertrauen auf den
Bestand eines rechtsverbindlichen Bebauungsplans in Vorbereitung auf
die Verwirklichung von Nutzungsmöglichkeiten aus diesem Plan gemäß
§39, um Entschädigungen in Geld oder durch Übernahme für Vermö-
gensnachteile durch bestimmte Festsetzungen gemäß §40, um Ent-
schädigung bei Begründung von Geh-, Fahr- und Leitungsrechten und
bei der Festsetzung von Pflanzbindungen gemäß §41 und Entschädi-
gung bei der Änderung oder Aufhebung einer bis-her zulässigen Nut-
zung gemäß §42 BauGB. Die Fälligkeit eines solchen Anspruchs kann
durch schriftlichen Antrag bei der Gemeinde herbeigeführt werden. Ein
Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Vermögensnachteile einge-
treten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

Waldheim, den 09.04.2018

Steffen Ernst
Bürgermeister Siegel

AMTLICHE MITTEILUNGEN UND BEKANNTMACHUNGEN

n 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit der Stadt Waldheim

Aufgrund von §§ 4 und 21 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.
März 2014 (SächsGVBl. S. 146), zuletzt geändert mit der Bekanntma-
chung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62) und der Aufwandsentschä-
digungs-Verordnung vom 15. Februar 1996 (SächsGVBl. S. 84), zuletzt
geändert durch die Verordnung vom 26. Oktober 2014 (SächsGVBl. S.
670) hat der Stadtrat der Stadt Waldheim am 17.05.2018 folgende Sat-
zung der Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtli-
che Tätigkeit der Stadt Waldheim beschlossen:

§ 1
Änderung der Satzung

Der § 3 Absatz 2 erhält folgende neue Fassung:
Die Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Ortsvorsteher richtet
sich nach der Aufwandsentschädigungsverordnung (KomAEVO) in der
jeweils gültigen Fassung.
Die Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Ortsvorsteher beträgt 20
v. H. der Aufwandsentschädigung, die ein ehrenamtlicher Bürgermeister
in einer Gemeinde mit der Einwohnerzahl der Ortschaft erhält.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft.

Waldheim, den 18.05.2018

Steffen Ernst, Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO)

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung
als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetz-

widrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der

Gemeinde unter der Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der
Satzung auf die Voraussetzung für die Geltendmachung der Verletzung
von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewie-
sen worden ist. 

n Unterstützung im Bereich des städtischen Bauhofes gesucht!

Die Stadt Waldheim sucht Interessenten, die die Mitarbeiter des Bauhofes im Rahmen von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen (450,00 € -
Basis) zeitlich befristet unterstützen. Interessenten melden sich bitte im Personalamt (Zi. 13) der Stadtverwaltung Waldheim.
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AMTLICHE MITTEILUNGEN UND BEKANNTMACHUNGEN

n 1. Änderungssatzung der Feuerwehrsatzung der Stadt Waldheim

Aufgrund § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächs-
GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.04.2014
(SächsGVBl. S. 146), die zuletzt geändert wurde durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 13.12.2017 (SächsGVBl. S. 626) in Verbindung mit dem Er-
lass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern vom 02.10.2015
zur Abgrenzung zwischen Kinder- und Jugendfeuerwehren im Freistaat
Sachsen hat der Stadtrat der Stadt Waldheim am 17.05.2018 folgende 
Änderung der Feuerwehrsatzung der Stadt Waldheim beschlossen (Be-
schluss-Nr.: 18/6/646):

Artikel 1 ändert § 1
Begriff, Gliederung und Leitung der Feuerwehr 

(3) Neben den aktiven Abteilungen der Feuerwehr bestehen die Ju-
gendfeuerwehr, die Bambinifeuerwehr, die Alters- und Ehrenabtei-
lungen und Frauengruppen.

(5) Die Abteilung „Bambinifeuerwehr“ ist in der Ordnung der Kinderfeu-
erwehrgruppen „Bambinifeuerwehr“ der Freiwilligen Feuerwehr nä-
her geregelt. Diese Ordnung (Anlage 1) ist Bestandteil dieser Sat-
zung.

Artikel 2
Inkrafttreten

Die erste Änderungssatzung zur Feuerwehrsatzung tritt am Tag nach ih-
rer Bekanntmachung in Kraft.

Waldheim, den 17.05.2018

Steffen Ernst, Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO)

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung
als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetz-

widrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der

Gemeinde unter der Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der
Satzung auf die Voraussetzung für die Geltendmachung der Verletzung
von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewie-
sen worden ist. 

Ordnung der Kinderfeuerwehrgruppen „Bambinifeuerwehr“ der Freiwilligen Feuerwehr Waldheim

§ 1 Name, Sitz und Zweck
1.1.1. Die Kinderfeuerwehrgruppen „Bambinifeuerwehr“ sind eine Ab-

teilung der Freiwilligen Feuerwehr Waldheim.
1.2. Die Kinderfeuerwehrgruppen sind der freiwillige Zusammen-

schluss von Kindern, die noch nicht das Eintrittsalter der Ju-
gendfeuerwehr erreicht haben. Sie gestalten ihr Kinderleben mit
ihrer Leitung nach dieser Kinderordnung selbst.

§ 2 Leitung der Kinderfeuerwehrgruppe 
2.1. Die Kinderfeuerwehrgruppen sind eine Abteilung der Freiwilligen

Feuerwehr Waldheim mit ihren Ortsfeuerwehren. Sie unterstehen
dem jeweiligen (Orts-) Wehrleiter. Fachaufsichtlich werden sie vom
Jugendfeuerwehrwart überprüft.

2.2. Der (Orts-)Wehrleiter setzt einen Leiter für die jeweilige Kinderfeu-
erwehrgruppe ein, um eine sach- und kindgerechte Anleitung si-
cherzustellen. Der Leiter der Kinderfeuerwehrgruppe ist für die
Aufsicht der Gruppe zuständig und setzt die Beschlüsse und Ent-
scheidungen um.

2.3. Der Leiter muss die fachlichen, feuerwehrtechnischen Fähigkeiten
und pädagogisches Geschick besitzen. Ebenso muss er über ein
hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein im  Umgang mit den
Kindern verfügen.

2.4. Der Leiter einer Kinderfeuerwehrgruppe muss für die Ausübung
seiner Funktion im Besitz einer Jugendleitercard sein und über den
Zusatzlehrgang „Leiter Kinderfeuerwehr“  verfügen bzw. diesen in-
nerhalb eines Jahres nachholen.

2.5. Weitere Betreuer können vom Leiter der Kinderfeuerwehrgruppe in
Abstimmung mit dem (Orts-)Wehrleiter, bestimmt werden. Die Be-
treuer sollten, wie der Leiter, die Ausbildung als Jugendleiter  haben.
Die Betreuer müssen nicht Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr sein.

2.6. Der Leiter  der Kinderfeuerwehrgruppe ist im Besonderen zuständig für
- Aufstellung eines Dienstplanes,
- die Planung und Durchführung dienstlicher Veranstaltungen

und Freizeitmaßnahmen
- den Kontakt zum Verantwortlichen mit anderen Kinderfeuer-

wehren und 
- die Zusammenarbeit mit den Eltern
- die Zusammenarbeit mit der Wehrleitung

§ 3 Aufgaben und Ziele
3.1. In den Kinderfeuerwehrgruppen soll den Kindern frühzeitig der Zu-

gang zur Feuerwehr geebnet werden.  Die Kinder sollen zeitig spie-
lerisch an die Arbeit der Feuerwehr herangeführt werden. 

3.2. Die Kinderfeuerwehrgruppe soll in erster Linie die soziale Kompe-
tenz, das Gemeinschaftsleben und die demokratischen Lebensfor-
men unter den Kindern pflegen und fördern. Dazu dient ihr die all-
gemeine Kinderarbeit (insbesondere Spiele, Sport, Wanderungen,
Fahrten, Basteln, Werken, Singen, Musizieren) sowie praktische
Betätigung in der eigenen Gemeinschaft.

§ 4 Mitgliedschaft 
4.1. In Kinderfeuerwehrgruppen können Kinder vom vollendeten 4. Le-

bensjahr bis zum Eintritt in die Jugendfeuerwehr Mitglied werden.
Dem Eintritt muss schriftlich durch die gesetzlichen Vertreter zuge-
stimmt werden.

4.2 Der Aufnahmeantrag muss schriftlich an den Leiter der Kinderfeu-
erwehrgruppen gerichtet werden. Er entscheidet mit dem Wehrlei-
terleiter über die Aufnahme.

4.3. Die Mitglieder erhalten bei ihrem Eintritt einen Mitgliedsausweis.

§ 5 Versicherungsschutz
5.1. Die Kinder der Kinderfeuerwehrgruppen sind bei der Unfallkasse

Sachsen versichert, dabei sind die Bestimmungen des Erlasses
zur Abgrenzung zwischen Kinder- und Jugendfeuerwehren im Frei-
staat Sachsen vom 2. Oktober 2015 einzuhalten.

5.2. Für Betreuer und Helfer gilt ebenfalls Versicherungsschutz.

§ 6 Ordnungsmaßnahmen 
6.1. Ausschluss von Aktivitäten

Verstößt ein Kind wiederholt gegen die Weisungen der Betreuer,
kann es vom Dienst ausgeschlossen werden. Es ist auf weitere Be-
treuung bzw. auf die Abholung durch die Erziehungsberechtigten
zu achten.

6.2. Ausschluss aus der Kinderfeuerwehrgruppen
Diese Ordnungsmaßnahme kann nach Beratung der Betreuer zu-

Anlage 1
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sammen mit dem Leiter der Kinderfeuerwehrgruppe und dem Wehr-
leiter ausgesprochen werden. Grundlage eines Ausschlusses aus der
Kinderfeuerwehrgruppen sind schwerwiegende Verstöße gegen die
Ordnung und die Gefährdung eines anderen Kindes  oder sich selbst
sowie der wiederholte Ausschluss von Aktivitäten (§ 7 Abs. 7.1.)

6.3. Gegen die Ordnungsmaßnahme steht dem Betroffenen und Erzie-
hungsberechtigten  das Recht der Beschwerde zu.

6.4. Die Beschwerde muss innerhalb einer Frist von vier Wochen nach
Mitteilung schriftlich bei der zuständigen Wehrleitung  erfolgen.
Der Wehrleiter entscheidet über den Einspruch.

§ 7 Ende der Mitgliedschaft

7.1. Die Mitgliedschaft in der Kinderfeuerwehrgruppe erlischt:

7.1.1. bei nicht regelmäßiger Teilnahme am Kinderfeuerwehrdienst,
nach Information der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten.

7.1.2. bei Erreichen des Höchstalters von 8 Jahren,
7.1.3. durch schriftliche Austrittserklärung der Eltern bzw. der Erzie-

hungsberechtigten,
7.1.4. durch Ausschluss gem. § 6 Abs. 6.2.
7.2. Bei Verlust der Mitgliedschaft sind sämtliche zur Verfügung ge-

stellten Ausrüstungsgegenstände abzugeben.

§ 8  Schriftgut
8.1. Das Mitgliederverzeichnis muss außer den Personalangaben der Mit-

glieder, das Eintrittsdatum in die Kinderfeuerwehrgruppe und das Da-
tum der Übernahme in die Jugendfeuerwehr bzw. das Ausscheiden
aus der Kinderfeuerwehrgruppe enthalten und ist fortlaufend zu führen.

8.2. Das Dienstbuch soll kurze Berichte über alle Veranstaltungen der
Kinderfeuerwehrgruppe enthalten.

§ 9 Dienstkleidung
9.1. Über die Art der einheitlichen Bekleidung entscheidet die jeweilige

Leitung der Kinderfeuerwehrgruppe selbständig.
9.2. Die Dienstkleidung der Jugendfeuerwehr sollte nicht getragen wer-

den, um eine Abgrenzung von der Jugendfeuerwehr nach außen
hin deutlich zu machen.

§ 10 Übernahme  in die Jugendfeuerwehr
10.1. Kinder, die sich in der Kinderfeuerwehrgruppe bewährt haben

und den Bedingungen für die Aufnahme in die Jugendfeuerwehr
entsprechen, können nach Vollendung des 8. Lebensjahres in
die Jugendfeuerwehr übernommen werden.

§ 11 Schlussbestimmungen 
11.1. Die Ordnung ist Bestandteil der Feuerwehrsatzung der der Stadt

Waldheim.

Wehrleiter  Bürgermeister

AMTLICHE MITTEILUNGEN UND BEKANNTMACHUNGEN

n Bekanntmachung nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG der Stadt Waldheim für das Jahr 2017

1. Kindertageseinrichtungen  
1.1. Erforderliche Personal- und Sachkosten je Platz und Monat

(Jahresdurchschnitt), in Euro

                                            Krippe 9 h    Kindergarten 9 h    Hort 6 h
erforderliche 
Personalkosten                  755,68           366,73                     198,03
erforderliche 
Sachkosten                        255,86           124,17                     67,05
erforderliche Personal-
und Sachkosten                 1.011,54        490,90                     265,08

Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Personal-
und Sachkosten (z.B. 6 h-Betreuung im Kindergarten = 2/3 der erforder-
lichen Personal- und Sachkosten für 9 h).

1.2. Deckung der Personal- und Sachkosten  je Platz und Monat
(Jahresdurchschnitt), in Euro

                                            Krippe 9 h    Kindergarten 9 h    Hort 6 h
Landeszuschuss                177,78           177,78                     118,52
Elternbeitrag (ungekürzt)  178,00           93,88                       56,50
Gemeinde
(incl. Eigenanteil freier 
Träger)                                 655,09           219,24                     90,06

1.3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete 
1.3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat, 

in Euro

                                                                 Aufwendungen
Abschreibungen                                           12.151,48
Zinsen                                                                    0,00
Miete                                                                  814,69
Gesamt                                                         12.966,17

1.3.2. Aufwendungen je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)
in Euro

                                            Krippe 9 h    Kindergarten 9 h    Hort 6 h
Gesamtaufwendungen 
je Platz und Monat            136,95           66,46                       35,89

2. Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG 
2.1. laufende Geldleistung für die Kindertagespflege je Platz und

Monat  (Jahresdurchschnitt), in Euro

                                                                    Kindertagespflege 9 h
Erstattung angemessener Kosten für 
den Sachaufwand                                                          -
(§ 23 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII) und Betrag
zur Anerkennung der Förderleistung
(§ 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII)                          
durchschnittlicher Erstattungsbetrag 
für Beiträge zur Unfallversicherung                             -
(§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII)                          
durchschnittlicher Erstattungsbetrag 
für Beiträge zur Alterssicherung                                  -
(§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII)                          
durchschnittlicher Erstattungsbetrag 
für Aufwendungen zur Kranken- und                           -
Pflegeversicherung
(§ 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII)                          
= laufende Geldleistung                                                 -
freiwillige Angabe: weitere Kosten für 
die Kindertagespflege (z.B. für                                     -
Ersatzbetreuung, Ersatzbeschaffung, 
Fortbildung, Fachberatung)                      

2.2. Deckung der laufenden Geldleistung je Platz und Monat
(Jahresdurchschnitt), in Euro

                                                                 Kindertagespflege 9 h
Landeszuschuss                                                       -
Elternbeitrag (ungekürzt)                                          -
Gemeinde                                                                   -

Waldheim, den 18.05.2018

Steffen Ernst
Bürgermeister
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DIE STADT WALDHEIM GRATULIERT

am 18.05.2018      Frau Elfriede Schuster            zum 80. Geburtstag

am 23.05.2018      Frau Gisela Gehlmann            zum 85. Geburtstag

am 24.05.2018      Frau Gisela Schneider            zum 90. Geburtstag

am 12.04.2018      Herrn Günter Kuhn               zum 90. Geburtstag

am 29.05.2018      Herrn Helmut Riedel             zum 80. Geburtstag

am 31.05.2018      Frau Christa Herrmann          zum 80. Geburtstag

am 02.06.2018      Frau Edith Großmann            zum 80. Geburtstag

am 08.06.2018      Herrn Erhard Schubert          zum 80. Geburtstag

am 12.06.2018      Frau Traudel Popp                  zum 80. Geburtstag

am 13.06.2018      Frau Lucie Schmidt                zum 85. Geburtstag

am 14.06.2018      Frau Irmgard Zastrow            zum 85. Geburtstag

Die Stadt Waldheim gratuliert ganz herzlich

INFORMATIONEN

Pressemitteilung, 9. April 2018 

n Ab sofort ist barrierefreies Hören im 
VMS-Kundenbüro möglich 
Serviceteam nutzt induktive Höranlage zur Beratung 
schwerhöriger Fahrgäste 

Chemnitz/VMS Das Serviceteam
des Verkehrsverbundes Mittel-
sachsen nutzt ab sofort in seinem
Kundenbüro eine induktive Höran-
lage. Das mobile Ringschleifensy-

stem verbessert die Kommunikation mit hörgeschädigten Fahrgästen. 
Das installierte System „LA-90 SET“ empfiehlt sich vor allem für die An-
wendung über geringe Distanzen, zum Beispiel an Rezeptionen, Schal-
tern oder – wie im VMS-Kundenbüro – an einem Tresen. Äußerlich ähnelt
es einem Telefonhörer auf einer Station und wird räumlich zwischen
Sprecher und Zuhörer positioniert. Beim Gespräch nimmt das Gerät den
Schall des Sprechers über ein integriertes Mikrofon auf und überträgt
die Signale auf die zugehörige Ringschleife. Personen, die ein Hörgerät
nutzen, empfangen mithilfe der Einstellung „T“ oder „MT“ in ihrem Hör-
gerät diese Signale unter Ausblendung aller Umgebungsgeräusche und
können dadurch die Stimme des Sprechers besser verstehen. 
Personen, die kein Hörgerät nutzen, aber dennoch eingeschränkt hörfä-
hig sind, können während des Gesprächs den Hörer ans Ohr halten.
Durch den übertragenen Schall des Sprechers klingt die Stimme für den
Zuhörer wie bei einer Art Verstärker lauter, klarer und deutlicher, als er es
ohne das Gerät wahrnehmen würde. Auch bei diskreten Beratungen mit
nicht-hörgeschädigten Kunden kann das Gerät genutzt werden: Spricht
der Berater im „Flüsterton“, wird dem Zuhörer seine Stimme durch das
Gerät in normaler Lautstärke wiedergegeben. 
Eine barrierefreie Beratung von schwerhörigen Kunden mit dem Ring-
schleifensystem ist aber nicht nur innerhalb des Kundenbüros möglich:
Durch den Betrieb mit einem Akku, der für eine Nutzungsdauer von bis
zu sechs Stunden aufgeladen wird, kann das Gerät auch unterwegs,
beispielsweise auf Infotouren und Messeauftritten sowie beim VMS-Be-
hindertenbeirat oder dem VMS-Fahrgastforum eingesetzt werden. 

Das VMS-Kundenbüro befindet sich in den Marktplatzarkaden am Rat-
haus 2 im Chemnitzer Stadtzentrum. Es ist Montag bis Freitag jeweils
von 9:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. 

INFORMATIONEN

n Mitteilung des Landratsamtes Mittelsachsen an die
Anlieger von Fließgewässern 

Mit dem Sommeranfang beginnt auch wieder die Pflege der Gärten. Da-
zu gehört natürlich auch das Mähen der Grünflächen. Auch in diesem
Jahr ist vielerorts festzustellen, dass anfallende pflanzliche Abfälle (Ra-
senschnitt, Gehölzschnitt und dgl.) auf dem Uferstreifen/Gewässerrand-
streifen der Fließgewässer abgelagert werden. 
Ablagerungen innerhalb des Ufers und des Gewässerrandstreifens be-
inhalten stets die Gefahr, abgeschwemmt zu werden, und können dann
zu Verstopfungen an engen Durchlässen und Verrohrungen führen.
Überschreiten die Ablagerungen eine bestimmte Mächtigkeit (bei
pflanzlichen Abfällen können bereits wenige Zentimeter genügen), wird
die natürliche Verrottung durch einsetzende Gärung behindert, ähnlich
wie in einem Gärfuttersilo. Die aus der zudem oft stinkenden Masse aus-
tretenden sauren Sickersäfte führen im Gewässer zur Sauerstoffzeh-
rung, „Verpilzung“, Faulschlammbildung, Eutrophierung (Nährstoffanrei-
cherung) und Beeinträchtigung der Tierwelt im 
Gewässer – (z.B. im Extremfall zu einem Fischsterben). Letztlich ver-
drängen die Ablagerungen auch die natürliche Ufervegetation und för-
dern stattdessen Stickstoff liebende Pflanzen wie Brennnesseln und Ne-
ophyten (eingeschleppte Pflanzen) wie das Drüsige Springkraut oder
den Japanischen Staudenknöterich. Da die Wurzeln dieser Arten den
Boden nicht genug stabilisieren, kann es bei Hochwasser leicht zu Ufer-
abbrüchen und damit zu unerwarteten Gefahrenlagen für Unterlieger 
kommen. 
Aus all diesen Gründen sind diese Ablagerungen im Gewässerrandstrei-
fen rechtlich verboten, Der Gewässerrandstreifen beträgt innerhalb der
Ortslagen jeweils 5 Meter links und rechts vom Ufer, außerhalb der Ortsla-
gen beträgt er 10 Meter. Die Untere Wasserbehörde bittet daher alle be-
troffene Bürger, zukünftig die Ablagerung von pflanzlichen Abfällen an Ge-
wässern zu unterlassen und das Material ordnungsgemäß zu verwerten
oder zu entsorgen. Dadurch kann das behördliche Einschreiten auf die
voraussichtlich wenigen Fälle von Uneinsichtigkeit beschränkt werden. 

Landratsamt Mittelsachsen, 
Abteilung Umwelt, Forst und Landwirtschaft, Referat Wasser 

AUS DER OBERSCHULE

n Mathe-Olympiade

6 Schüler der Ober-
schule Waldheim hat-
ten sich in der 1. Stufe
für die Teilnahme an
der regionalen Mathe-
matik-Olympiade in
Mittweida qualifiziert.
An dieser nahmen sie
in Begleitung von Ma-
the-Lehrer Herr Bäuml
am Donnerstag sehr
erfolgreich teil. Sie lö-
sten die Aufgaben un-

terschiedlichen Schwierigkeitsgrades innerhalb der 2 Stunden. In der
Klassenstufe 5 belegte Lucie Meißner den  1. Platz und darf am Finale
des Landeswettbewerbes Mathematik der Oberschulen in Chemnitz
teilnehmen. Die 3 ersten Plätze bei den Sechstklässlern belegten Nancy
Müller, Florian Ruff und Niclas Hochmuth (Foto v.l.n.r.). Felix Bieber er-
reichte mit nur einem Punkt Rückstand den undankbaren 4. Platz in der
7. Klasse. Den insgesamt großartigen Erfolg der Waldheimer Oberschü-
ler komplettierte Tim Kötz mit einem 3. Platz in der Klassenstufe 8. Wir
wünschen Lucie und Nancy viel Erfolg bei der sächsischen Mathematik-
Olympiade am 24. Mai in Chemnitz. Besonderer Dank gilt der Stadt
Waldheim, die den Stadtbus für den Transport der Schüler zur Verfü-
gung stellte.

M. Bäuml
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n Volleyballturnier

Eine schwungvolle
Abwechslung bot das
Volleyballturnier am
Nachmittag des 17.04.
2018, bei dem sich
Schülergruppen der
5. bis 10. Klassen
sportlich am Netz ge-
genüberstanden. Mit
drehenden Angaben,
filigranem Zuspiel und
zielgenauen Treffern
wurde dabei um jeden
Punkt gerungen. Durch knappe Spielstände bei gleichzeitiger Fairness
erhöhte sich die Spannung Ball für Ball. Die Vorbereitung im Sportunter-
richt zahlte sich also aus und mit jeder Runde des Turniers wurde das
Teamspiel flüssiger und dabei erkannt, dass nicht etwa der Spieler mit
dem härtesten Schlag den Siegpunkt ergattert, sondern die Mannschaft
mit der besten Abstimmung und Absprache. 

A. Meyer 

AUS DER OBERSCHULE

n Wir sammeln Altpapier!

Die nächste Altpapiersammlung der Jugendfeuer-
wehr Waldheim findet am 26. Mai 2018 in der Zeit
zwischen 8 und 15 Uhr statt. Wir holen das Altpa-
pier wieder bei Ihnen ab. Dazu schreiben Sie uns
bitte Ihren Namen und Ihre Anschrift an: Altpa-
pier@ffw-Waldheim.de. Sie können ihr Altpapier auch persönlich im Ge-
rätehaus der Feuerwehr Waldheim abgeben. Wir freuen uns wieder auf
Ihre tatkräftige Unterstützung.

Ihre Jugendfeuerwehr Waldheim

JUGENDFEUERWEHR WALDHEIM

FREIWILLIGE FEUERWEHR WALDHEIM

n Brandzeilen

Die Jugendfeuerwehr Waldheim möchte sich ganz herzlich bei der Mat-
thees-Stiftung für die großzügige Spende, die im Rahmen des Neu-
jahrsempfanges überreicht wurde, bedanken.
Durch diese finanzielle Unterstützung konnte die noch fehlende Aus-
stattung der Kinder und Jugendlichen, bestehend aus Jacken, Hosen,
Schuhen und Handschuhen, angeschafft werden. 
Weiterhin möchten wir einmal ein ganz großes Dankeschön an alle flei-
ßigen Unterstützer unserer regelmäßigen Altpapiersammlungen sagen.
Durch diese Einnahmen konnten für alle Teilnehmer der Jugendfeuer-
wehr T-Shirts und Pullover gekauft werden. 
Die ganze Jugendfeuerwehr Waldheim ist nun komplett neu eingeklei-
det und sehr stolz darauf. Deshalb nutzten wir das schöne Frühlings-
wetter am Freitag, den 04.05.2018 für einen ersten Ausflug in neuer Be-
kleidung zum Kletterbogen im Töpelwinkel. Wir hatten jede Menge
Spaß beim Klettern und beendeten den Abend mit einer Stärkung vom
Grill. 

Hinweis: Die nächste Altpapiersammlung findet am 26.05.2018 in
der Zeit von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr statt.

Am Rande (helfen kann jeder!):
Am 25. Mai 2018 nimmt die Jugendfeuerwehr wieder am 13. Spen-
denlauf „Running for Help“ der Oberschule Waldheim teil. Sponso-
ren sind Karsten Tröger und Sohn (Heizung und Sanitär) sowie Sa-
nitätsschule Chemnitz (Holger Miedtank). Das Geld geht zu Gun-
sten der Mitteldeutsche Krebsforschung – Stiftung für Forschung
und Heilung.

Am 24. April hieß es wieder für einige Kameraden, eine Ausbildung in
der Brandsimulationsanlage der Berufsfeuerwehr Dresden zu absolvie-
ren. Ortwehrleiter Sven Hempel dazu:
„Alle elf Kameraden aus den Wehren Waldheim, Reinsdorf, Richzenhain
und Schönberg waren hoch motiviert. Drei waren das erste Mal mit am
Start und konnten ihr theoretisches Wissen unter Beweis stellen. Dies
gelang den Kameraden gut. 



C
M
Y
K

8 19. Mai 2018Waldheimer Amtsblatt

Aber auch denen, die schon öfter mit in Dresden waren, wurde ein guter
bis sehr guter Ausbildungsstand bescheinigt. Der eine oder andere Feh-
ler wurde natürlich schon gemacht und der betroffene Trupp wurde di-
rekt im Anschluss an den Durchgang vom Ausbilder darauf hingewie-
sen. So wurden z.B. Türen nicht richtig gesichert oder nicht genügend
Schlauchreserve vorbereitet.
Alles in Allem ein sinnvoll genutzter Tag, wenn gleich es möglicherweise
das letzte Mal dort in Dresden war. Die Anlage soll geschlossen werden.
Eine neue ist wohl für über 4 Mio. im Bau. Ob und wie diese Ausbil-
dungsoption für unsere Freiwillige Feuerwehr weiterhin zur Verfügung
steht, ist bislang unklar. Ich als Feuerwehrzugführer kann diese Ausbil-
dung auf jeden Fall für jeden Atemschutzgeräteträger empfehlen. Es
gibt immer etwas Neues zu lernen und realistischer als auf der Feuer-
löschübungsanlage ist es wirklich nur noch im Einsatz.“

Komm auch du ins Team!
Kontakt unter www.ffw-waldheim.de

Am Wochenende 2. und 3. Juni 2018 finden die diesjährigen 

Waldheimer Feuerwehrtage 
statt. 

Thema:     Technische Hilfeleistung (TH)
Zeit:          Samstag ab ca. 11.00 Uhr bis 24.00 Uhr / 
                 Sonntag Frühschoppen 10.00 Uhr bis ca. 13.30 Uhr
Inhalte:      -    Technikschau von Feuerwehr und THW, auch zum 
                       „in die Hand nehmen“

           -    Vorführungen zur TH
           -    Essen aus der Feldküche, Bier vom Fass, 
                 frische Waffeln usw. 
           -    Rahmenprogramm für die Kinder u.a. mit Hüpf-
                 burg, Rundfahrten mit dem Löschfahrzeug usw.
           -    Abendveranstaltung mit Boutique 76
           -    Am Sonntag Start und Ziel der Fahrradausfahrt auf 
                 dem Waldheimer Markt

FREIWILLIGE FEUERWEHR WALDHEIM VEREINSNACHRICHTEN

Jagdgenossenschaft Reinsdorf

n Bekanntgabe

Bei der diesjährigen Vollversammlung der Jagdgenossenschaft Reins-
dorf am 06.04.2018 wurden folgende Beschlüsse gefasst:

• Entlastung des Vorstandes für das Jagdjahr 2017/18
• Der Reinertrag wird nicht ausgezahlt.

Karin Aniol
Jagdvorsteherin

Jagdgenossenschaft Waldheim West 

n Beschlüsse der Vollversammlung

Bei der diesjährigen Vollversammlung der Jagdgenossenschaft Wald-
heim West am 26.4.2018 wurden folgende Beschlüsse gefasst:

- Entlastung des Vorstands für das Jagdjahr 2017/18
- Der Reinertrag wird nicht ausgezahlt.

Frank Wilhelm
Jagdvorstand

n Frühjahrsputz in Waldheim

Dem Aufruf der Stadt folgend, beteiligten sich die Asylsuchenden ge-
meinsam mit Waldheimern am Frühjahrsputz. Der Hof der Hauptstraße
2-12 und zwei Spielplätze wurden gesäubert. Bei einem abschließen-
dem, zweiten Frühstück klang die gelungene Aktion aus. Wir danken
den Mitarbeitern des Bauhofes für die Bereitstellung der Geräte.

Monika Kühne
Der Waldheimer Helferkreis



n Förderverein zur Sanierung der 
Stadtkirche St. Nicolai

Folkmusik auf den Kirchentreppen, 
23. Juni 2018, ab 19.30 Uhr

Mit ihrer Band "Bodensatz" bringen sechs Gothaer ein Stück Irland nach
Waldheim. Zu hören ist  vorrangig irische, aber auch deutsche und inter-
nationale Kneipenmusik, live und handgemacht. Spaß wird garantiert,
denn die Thüringer sind eine eingeschworenen Truppe, die auch in Ir-
land schon ihre Erfahrungen machte. Lassen auch Sie sich bei Guinness
und Rostbratwurst von der der Fröhlichkeit der irischen Musik anstek-
ken und machen Sie es sich am Feuerkorb gemütlich. (Eintritt 5,00€)

Vorprogramm: Vernissage (Fotos & Malerei ) 1. Empore Stadtkirche
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n EINLADUNG des Kultur- und Heimatfreunde e.V. 
für Waldheim und Umgebung

Hiermit möchte ich alle Vereinsmitglieder zur diesjähri-
gen Jahreshauptversammlung recht herzlich  einladen.
Die Veranstaltung findet am 26. Juni 2018 um 17:00 Uhr
im Ratssaal des Rathauses Niedermarkt 1 in 04736
Waldheim statt.

Tagesordnung:
– Jahresbericht des Vorstandes
– Rechnungsprüfungsbericht
– Diskussion zu den Berichten
– Entlastung des Vorstandes
– Diskussion und Beschlussfassung zu vorliegenden Anträgen
– Ausblick auf Vorhaben im Zeitraum 2018 / 2019
– Schlusswort

Albrecht Hänel, Vereinsvorsitzender

VEREINSNACHRICHTEN

n 27. Treffen der Tischtennisfreunde Landsberg-Waldheim

Wer am letzten Sonntagnachmittag des April bei bestem Ausflugswetter
über den Waldheimer Obermarkt schlenderte, konnte Zeuge eines
merkwürdigen Ereignisses werden: Da lag sich eine Gruppe, meist Er-
wachsener, in den Armen und alle versicherten sich gegenseitig, ein viel
zu kurzes, aber auch sehr, sehr schönes Wochenende verbracht zu ha-
ben. Und außerdem sei doch das nächste Jahr noch so lange hin! 
Was war geschehen:
Das inzwischen 27ste Freundschaftstreffen der Tischtennisfreunde aus
Landsberg/ Lech und aus Waldheim war zu Ende gegangen. Ja, richtig
gelesen, seit 27 Jahren treffen sich einmal jährlich die Tischtennisfreun-
de vom TSV Landsberg mit den Sportsfreunden des TTC Waldheim.
Und wir Waldheimer hatten uns ein interessantes und abwechslungsrei-
ches Programm ausgedacht. 
Zur Begrüßung, am Freitagabend mussten wir jedoch unseren Lands-
berger Sportfreunden einen Wermutstropfen einschenken: Am Sonn-
abend wollten wir um 11:00Uhr in Leipzig sein – also beizeiten Aufste-
hen. Wir wollten eine Stadtrundfahrt machen, aber einmal anders: quasi
Leipzig von unten, oder von hinten: jedenfalls mit einem Schiff. 
Dazu hatten wir die „MS Weltfrieden“ gechartert. Das war wirklich eine
sehenswerte und interessante Tour. Sie führte uns vom Stelzenhaus
durch den Karl-Heine-Kanal und die Weiße Elster wieder zurück. Als wir
anschließend den Kanal zu Fuß überquerten – ein ganz anderer Anblick
der Häuserreihen. Nach einem ausgiebigen und äußerst leckerem Mit-
tagessen im „Prellbock“ schafften wir es gerade einmal zu 17:00 in die
Sporthalle der Oberschule zu Waldheim, um unserem gemeinsamen
Hobby zu frönen. Zunächst gab es den traditionellen Vergleichswett-
kampf zwischen beiden Teams. Landsberg war mit 7 Spielern angereist.
Deshalb „borgten“ wir einen unserer Sportsfreunde kurzerhand aus, um
somit auf jeder Seite mit zwei Vierermannschaften spielen zu können.
Über die Ergebnisse schweigt der rücksichtsvolle Autor – die Heim-
mannschaft hat immer bessere Karten. Zur besonderen Freude aller Teil-
nehmer besuchte uns auch Rainer Engler. Rainer war gemeinsam mit
seiner Frau Bärbel eigentlich der Initiator der freundschaftlichen Tisch-
tennisbegegnungen. Ihn hatten die Landsberger Sportfreunde seit sei-

nem schweren Schlaganfall vor 3 Jahren nicht mehr gesehen. Gekonnt
manövrierte er sich mit seinem Rolli zum „Familienfoto“. Nach dem Ver-
gleich und dem anschließenden, rustikalen, von den Vereinsmitgliedern
(bzw. ihren Ehefrauen) lecker bereiteten Abendbrot wurde es langsam
dunkel. Die beste Gelegenheit zu einem weiteren Novum in der Ge-
schichte unserer Tischtennisvergleiche: Schwarzlichttischtennis. Als
Einstimmung hielt Hanna Gräber einen kleinen Vortrag über die Entdek-
kung, Entstehung und Wirkungsweise von Schwarzlicht. Was sich dann
in der dunklen Halle abspielte, erfreute vor allem die Organisatoren.
Auch die aus Landsberg mitgereisten fünf Familienangehörigen probier-
ten Tischtennis im Dunklen aus („es kann uns ja niemand sehen“). Nur
die weißen Bälle und die mit lumineszierenden Klebeband versehenen
Schläger und Tischkannten wurden von 4 Schwarzlichtscheinwerfern
beleuchtet. Gespielt wurde locker in allen möglichen Zusammensetzun-
gen: Einzel, Doppel, gemischte Doppel… Alle hatten einen Riesenspaß!
Einen besonderen Dank an dieser Stelle der Stadtverwaltung Waldheim
und Herrn Hofmann von der Oberschule für die Unterstützung.
Der Sonntag ließ sich dann etwas ruhiger an: Es war für 11:00 ein Rund-
gang durch das neue/ alte Waldheimer Stadt- und Museumshaus, dem
„Napoleonhaus“, geplant. Herr Albrecht Bergmann verstand es, mit in-
teressanten Ausführungen uns die Geschichte des Hauses, die Kolbe-
Ausstellung und die Industriegeschichte Waldheims näher zu bringen.
Für Heiterkeit sorgte ein kleiner Disput zwischen Herrn Bergmann und
Eckehardt Böhme (bis 2001 selbst Waldheimer und jetzt Wahl-Lands-
berger) über die Rolle ihrer beiden Familien in der industriellen Entwick-
lung unserer Stadt. Auch diese Veranstaltung: sehr empfehlenswert!
Nach einem gediegenen Mittagessen und abschließenden spontanen
Eis auf dem Obermarkt kam es zu der eingangs beschriebenen Szene.
Dieses Wochenende lässt sich auch kurz zusammenfassen: phanta-
stisch. Schade, dass es so schnell vorbei war. Im nächsten Jahr treffen
wir uns wieder in Landsberg – zum 28. Mal!

Gräber
TTC Waldheim
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VEREINSNACHRICHTEN

n Rapunzel kommt zum Kindertag

Vielen Waldheimern ist es bekannt, am Wachbergturm rufen die Kinder
des Kindergartens „Zschopauknirpse“ gelegentlich „Rapunzel lass dein
Haar herab“. 

Der Waldheimer Ver-
schönerungsverein
ließ sich davon anre-
gen, dieses Märchen-
thema aufzugreifen.
Daraus sind verschie-
dene Aktivitäten ent-
standen. So hat der
Verein engagierte Mit-
gestalter für das Auf-
führen eines Märchen-
stückes gefunden. Die

Lehrerin Kathrin Köhler von der Förderschule übernimmt die Regie. Sie
wird mit Schülern der 3. und 4. Klasse das Märchen am Kindertag
(01.06.18; ab 9:30 Uhr) für die „Zschopauknirpse“ in zwei Aufführungen
präsentieren. Weitere sind in der Folge angedacht, so z.B. für die Schul-
bergstrolche und die Waldheimer Senioren des Pflegedienstes Brambor.
Zaungäste sind immer gern willkommen. Die genauen Termine sind der
Presse zu entnehmen. 
Kulissen zum Märchen wurden von Karl Schuster vom Verschönerungs-
verein gestaltet und gefertigt. Natürlich wird es am Wachbergturm auch
einen richtigen Rapunzel-Zopf geben. Möglicherweise kann man diesen
auch unabhängig vom Märchen vor Ort am Turm betrachten. Die Gar-
tengruppe Wachberg unterstützt die Aufführung mit vielen Dingen bei
den Proben und natürlich bei den Aufführungen. 

Die Waldheimer können gespannt sein auf die schauspielerischen Lei-
stungen der elf Schüler, die aktiv mitwirken. Frau Dr. Gudrun Schönfeld
fungiert als Sprecherin, die in die einzelnen Spiel-Szenen überleitet. Für
die dazu notwendigen Umbauten zu den verschiedenen Kulissen wer-
den im Hintergrund fleißige Helfer bereitstehen, um den Anweisungen
der Regisseurin Kathrin Köhler zu folgen. 
Allen jungen Talenten drücken wir die Daumen für einen tollen Erfolg der
Rapunzel-Premiere am Wachbergturm.

Waldheimer Fahrradtag
- für groß und klein -

3. Juni von 9 bis 13 Uhr 

Gemeinsam schöne Wege unter die Räder
nehmen und so Einiges entdecken mit
Augen, Ohren, Herz und Mund! Treff-
punkt ist der Waldheimer Markt, von
wo aus wir über Gilsberg, Reinsdorf
und Hoyersdorf die Geringswalder
Stadtkirche anfahren. Dort ist um
10.30 Uhr Empfang, Gottesdienst und
eine kleine Stärkung angesagt - auch
der Geringswalder Bürgermeister hat sein
Kommen in Aussicht gestellt. Dann geht es
über Fröhne, Aschershain, Richzenhain und das Sauergras zurück
zum Waldheimer Markt, wo wir den Fahrradtag und das Feuer-
wehrfest gemütlich beschließen können.

Herzliche Einladung an alle großen und 
kleinen Radlerinnen und Radler!

Die Pfarrer des Kirchspiels Waldheim-Geringswalde Reinald Richber
und Klaus Tietze, Altbürgermeister Steffen Blech und die Wald-
heimer CDU-Fraktion, das doppelpunkt-Team der Waldheimer
Kirchgemeinde, der Helferkreis Asyl und die Waldheimer Feuerwehr 

KULTUR | FREIZEIT | VERANSTALTUNGEN

n „Sounds of Hollywood“ – 
die 15. Waldheimer Filmmusik-Classics
6. Juli 2018; 20:00 Uhr (Einlass ab 18:00)

Bereits zum 15. Mal
erwartet die Gäste der
„Sounds of Holly-
wood“ am Festplatz
Kreuzfelsen in Wald-
heim ein einzigartiges
Kino- und Musikerleb-
nis. Die Vogtland Phil-
harmonie Reichen-
bach spielt in großer
Orchesterbesetzung
gemeinsam mit den

Starsolisten Jasmin Graf und Johannes Pinter und der Gruppe Voc A
Bella berühmte Filmmelodien und Hollywoodklassiker vor einer Groß-
leinwand. Alle Titel werden live gesungen. Aber nicht nur große Filmlieb-
haber werden sich von diesem Konzertereignis angesprochen fühlen.
Auch jüngere Kinofans kommen nicht zu kurz, denn das ausgewählte
Programm bietet ein Event für die ganze Familie!  Ein gigantisches Hö-
henfeuerwerk über der Zschopau beendet einen Abend voller großer
Eindrücke.

Kartenvorverkauf: 
Stadt- und Museumshaus Waldheim
Niedermarkt 8 | Tel.: 034327/ 57234
Dienstag – Sonntag 10:00 – 17:00 Uhr

Erwachsene:   14,00 € • Abendkasse: 17,00 €
Ermäßigt:         12,00 € • Abendkasse: 15,00 €
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n Florena – starke Marke aus Waldheim

Am 27. April, genau fünf Monate nach Eröffnung des Stadt- und Mu-
seumshauses, wurde der zweite Teil der Waldheimer Stadtgeschich-
te(n) mit vielen interessierten Gästen eröffnet. Bei schönster Früh-
lingssonne konnte der Glaspavillon zum Innenhof geöffnet werden
und bot ein entspanntes Ambiente, das durch das Musiker-Duo Wolf-
gang Heisig und Tim Luckenbach mit Fenderpiano und Querflöte
auch musikalisch ganz dem Thema des Abends gewidmet war. Mit
Klängen aus Debussys „Mädchen mit den Flachshaaren“, der Film-
musik aus „Das Parfüm“ mit dem Titel „Distilling Roses“ und dem Ti-
telstück der Filmmusik „Die wunderbare Welt der Amélie Poulain“
von Yann Tiersen wurde die perfekte Stimmung erzeugt, um nach ei-
ner Begrüßung durch Bürgermeister Steffen Ernst und der themati-
schen Einführung durch die Museumsleiterin Katja Treppschuh, den
zweiten Schrankkoffer zu entdecken. Unter dem Titel
„Körper/Kult/Geschichte – made in Waldheim“ wird den Besuchern
die Geschichte von der Erfindung der Zahnseife 1851 durch A.H.A.
Bergmann, über die Entwicklung des Warenzeichens Florena ab 1920
bis hin zu den 1980er Jahren präsentiert, als der Name Florena auf
nahezu sämtlichen kosmetischen Produkten der DDR zu finden war.
Eine Übersicht über die Entwicklung der unterschiedlichen Designs

der Universalhandcreme – dem Verkaufsschlager in weiß-blau – er-
gänzt „die kleine, aber sehr sehenswerte Ausstellung“, wie ein begei-
sterter Besucher auf Facebook schrieb. Im Gästebuch heißt es von
Karin und Gerald: „Alle Achtung, auch der 2. Koffer wieder toll ge-
macht!!!“ Und Familie Kaiser aus Bad Schmiedeberg schreibt: „Es ist
sehr beeindruckend und lehrreich. Wir sind schon gespannt auf die
nächsten Koffer.“
Das Stadt- und Museumshaus ist täglich außer montags von 10 bis
17 Uhr geöffnet. An Feiertagen, wie Pfingstsonntag, ist das Museum
von 13 bis 17 Uhr geöffnet.
Führungen durch die Ausstellungen zur Sammlung Georg Kolbe und
den Stadtgeschichte(n) finden jeden 2. Sonntag um 14 Uhr statt. Indi-
viduelle Führungen können auf Anfrage jederzeit gebucht werden. 

Stadt- und Museumshaus Waldheim
Niedermarkt 8 | 04736 Waldheim
Tel.: 034327/ 57234 | Fax.: 034327/ 57233
E-mail: museum@stadt-waldheim.de
www.stadt-waldheim.de
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n Deutsche Sprache – einfache Sprache

Seit diesem Monat bietet die Stadtbibliothek auch all jenen die Möglich-
keit, bekannte Romane, spannende Krimis und berührende Liebesge-
schichten zu lesen, die mit der geschriebenen deutschen Sprache
Schwierigkeiten haben.
Diese Bücher in Einfacher Sprache benutzen bewusst kurze Sätze und
viele Absätze. Sie verzichten auf komplizierte (Fremd-)Wörter bzw. er-
klären diese. Auch die Schrift selbst ist extra groß. 
Das Angebot umfasst gegenwärtig Klassiker wie Dracula oder Robinson
Crusoe, aber auch verfilmte Romane wie Goodbye, Lenin oder Ziemlich
beste Freunde. 

Eine erste interessierte Testgruppe fand sich Mitte April in unserer Ein-
richtung ein, als uns zahlreiche Bewohner der bunten Häuser einen Be-
such abstatteten. Gemeinsam wurde die Bibliothek erkundet und dabei
verschiedene Rätsel gelöst und das Alphabet sowie die deutsche Spra-
che direkt am Bücherregal geübt. Die Schwierigkeiten, die bei der Kom-
munikation von Menschen aus allen Ecken der Welt entstehen, wurden
mit Hilfe von Händen, Füßen und viel Lachen problemlos gelöst. Natür-
lich wurden auch erste Bücher ausgeliehen, dabei besonders interes-
sant: Kochbücher.

n Aus dem Programm des 
Mittelsächsischen 
Kultursommers

n 3. Fürstentag zu Rochlitz und Seelitz
15.-17. Juni 2018
Mit illustrem Markttreiben, Musik und Schauspiel erwartet die Besu-
cher ein fulminantes Mittelalterspektakel. Den Höhepunkt des Fe-
stes bildet der Aufzug des Lebendigen Fürstenzuges zu Dresden am
Sonntag.

n Mittelsächsisches Sängertreffen
24. Juni 2018, 11.00 Uhr, Schlosspark Lichtenwalde
Mit über 20 Singgemeinschaften präsentiert sich die vielfältige, mit-
telsächsische Chorlandschaft. Durch das Programm führt Birgit
Lehmann als Gräfin Cosel.

n Performance zum Stein
29. Juni 2018, 20.30 Uhr, Rochlitzer Berg
Nach mystischen Musicalausschnitten im Vorprogramm gibt es mit
der Gruppe HUEBNOTIX & Strings ein musikalisches Meisterwerk
zu erleben. Sie performen große Klassiker der Rockgeschichte zu-
sammen mit einem zehnköpfigen Streicherorchester. 

Mehr Informationen zum Programm unter www.miskus.de
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Programmablauf Familienaktionstag 
am Samstag, dem 26.05.2018 

• 09.30 Uhr                 Anmeldung Volleyballturnier

• 10:00 Uhr                 Volleyballturnier

• ganztägig                 Mit Mach Schmiede aus Colditz

• 12:00 - 18:00 Uhr     Hüpfburg

• ab 13:00 Uhr            Trödelmarkt (Kinderflohmarkt)

• 14:00 - 17:00 Uhr     Tombola / Kinderschminken

• 14:30 - 15:00 Uhr     Auftritt Karatekinder

• 15:00 Uhr                 Siegerehrung Volleyballturnier

• 15:30 - 16:00 Uhr     Auftritt der „Ölgeister“

• ca. 16:15 Uhr           Traktorziehen mit Siegerehrung

• 17:00 Uhr                 Auterwitzer Puppenstiege 

                                   „Der gestiefelte Kater“

Abends Tanz mit Musik von DJ Mike 

n Veranstaltung Burg Kriebstein

n 21.05., Duo Praxedis - Erstklassiges Pfingstkonzert für Harfe
und Klavier, 16.00 Uhr, Großer Festsaal

Harfe und Klavier in einer Qualität zu vereinen, die begeistert, ist das Ziel
der beiden Musikerinnen Praxedis Hug-Rütti (Harfe) und Praxedis Gene-
viève Hug (Klavier) aus der Schweiz. Das Mutter-Tochter-Duo lebt totale
Harmonie mit Kreativität und will die faszinierende Instrumentenkombi-
nation Harfe und Klavier wiederaufleben lassen. Die beiden Instrumente
besitzen eine besonders nahe Verwandtschaft zueinander und sind
doch so unterschiedlich – ihre Kombination verspricht daher «Unerhör-
tes» von besonderer klanglicher Raffinesse. Nach den erfolgreichen
Konzerten in den letzten Jahren, freuen wir uns, Ihnen dieses besondere
Konzert wieder am Pfingstmontag präsentieren zu dürfen.
Eintritt: EW 16,00 €, erm. 13,00 €

Anzeige(n)
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04703 Leisnig | Klosterbuch Nr. 1

n Veranstaltungen im Kloster Buch: 
19.05.2018 – 15.06.2018 

n 19.05.18, 14:00 Uhr, Klosterführung 
Um 14:00 Uhr können Besucher wieder hinter die historischen Mauern
des Klosters blicken und mehr über das Leben und Wirken der Zister-
ziensermönche erfahren. Der Treffpunkt ist vor dem Abthaus.

n 20.05.18, 14:00 Uhr, Konzert mit dem Blasorchester "Dechovanka"
Im Rahmen eines deutsch-tschechischen Projektes findet um 14:00 Uhr
im ehemaligen Kuhstall der Klosteranlage wieder ein Konzert statt. Das
Orchester "Dechovanka" der Grundkunstschule Litvínov - bestehend
aus jungen Musikern im Alter von 10 bis 18 Jahren - wird nach ihrem er-
sten erfolgreichen Auftritt im Kloster nun noch ein weiteres Mal mit
tschechischer Blasmusik die Gäste begeistern. Eintritt: Frei

n 20.05.18, 14:00 Uhr, Klosterführung am Pfingstsonntag 
Um 14:00 Uhr können Besucher wieder hinter die historischen Mauern
des Klosters blicken und mehr über das Leben und Wirken der Zister-
ziensermönche erfahren. Der Treffpunkt ist vor dem Abthaus.

n 21.05.18, 14:00 Uhr, Ökumenischer Gottesdienst 
Um 14:00 Uhr findet in der Gutskapelle des Klosters Buch ein Ökumeni-
scher Gottesdienst statt.

n 21.05.18, 15:00 Uhr, Klosterführung am Pfingstmontag 
Um 15:00 Uhr besteht die Möglichkeit, an einer Führung durch die Klo-
steranlage teilzunehmen. Werfen Sie einen Blick hinter die historischen
Mauern und erfahren Sie mehr über das Leben und Wirken der Zister-
ziensermönche. Der Treffpunkt ist vor dem Abthaus.

n 27.05.18, 11:00 – 18:00 Uhr, Kalligrafiekurs
Die Kurse sind sowohl für Anfänger als auch für Interessierte mit Vor-
kenntnissen bzw. Erfahrungen geeignet, wobei sich Herr Niemann indi-
viduell auf die Kursteilnehmer einstellt. Voranmeldung unter Tel.:
034362/34569 bzw. Email: info@schriftlichkeiten.de 

n 03.06.18, 13:00 – 18:00 Uhr, Kreative Angebote
Neben der Aufführung des Figurentheaters Leipzig und einer Klosterfüh-
rung können sich Besucher auch auf kreative Angebote freuen. U.a.
werden Kräuterfachfrau Undine Myja, die Klöpplerin Edelgard Sänger-
laub und Elisabeth Rohmann (Blaumalerei und geschöpftes Papier) vor
Ort sein. Weitere Angebote für Kinder runden das Programm an diesem
Tag ab.

n 03.06.18, 14:00 Uhr, Klosterführung
Um 14:00 Uhr können Besucher wieder hinter die historischen Mauern
des Klosters blicken und mehr über das Leben und Wirken der Zister-
ziensermönche erfahren. Der Treffpunkt ist vor dem Abthaus.

n 03.06.18, 14:30 Uhr, Schauspiel- und Marionettentheater:
"Der Wolf und die sieben jungen Geißlein" 

THEATER IM GLOBUS - Figurentheater Leipzig
Schauspiel- und Marionettentheater für Kinder und Erwachsene
Das THEATER IM GLOBUS führt für Jung und Alt das Stück "Der Wolf
und die sieben jungen Geißlein" im Kloster Buch auf.
Als gute Gelegenheit für einen Familienausflug oder auch als Abschluss-
feier für Schulanfänger sollte man sich diesen Termin im Kalender an-
streichen. Eintritt: 8,00 €

n 09.06.18, 09:00 Uhr, Bauernmarkt 
Über 80 Direktvermarkter bieten von 09:00 bis 15:00 Uhr frische Erzeug-
nisse aus eigenem Anbau, eigener Aufzucht und eigener Herstellung so-
wie handwerkliche und kunsthandwerkliche Produkte an.
Für das leibliche Wohl sorgen wie immer die Mitarbeiter des Förderver-

eins Kloster Buch e.V. Um 12:00 Uhr lädt Pfarrer Lutz Behrisch Interes-
sierte und alle, die im Trubel des Markttreibens mal zur Ruhe kommen
wollen, zum Mittagsgebet in die Gutskapelle ein. 10:00 Uhr und 14:00
Uhr finden Führungen durch die Klosteranlage statt. Der Treffpunkt ist
vor dem Abthaus.

n 13.06.18, 18:00 Uhr, Praxiskurs: Gemüsesalate & Soßen her-
stellen – mit Verkostung 

"Der Zustand des menschlichen Körpers ist untrennbar verbunden mit
der Qualität der Nahrung. Das gesundheitliche Gleichgewicht wird
durch lebendige, vitale und organische Elemente erreicht. An erster
Stelle stehen Obst, Gemüse und Vollkornprodukte mit einem hohen Vi-
talstoffanteil." (Ilona Ramisch) | Eintritt: 19,00 € / Person | Voranmeldung
unter Tel.: 034321/68592 bzw. Email: KlosterBuch@t-online.de 

Wir suchen alte Aufnahmen der Klosteranlage!
In der Zeit vom 02.09.2018 bis 31.10.2018 wird es im Kapitelsaal ei-
ne ganz besondere Ausstellung geben. Diesmal dreht sich alles um
die Klosteranlage selbst. Nach der jahrhundertelangen landwirt-
schaftlichen Nutzung des Geländes hat sich in den letzten Jahr-
zehnten viel verändert. Angefangen mit dem Rückbau verschiede-
ner Gebäude bis hin zur Restaurierung von Räumen gibt die Aus-
stellung u.a. Einblicke in die Entwicklung des Klosters zu einem Kul-
tur-historischen Zentrum.
Für diese Ausstellung sind wir auf der Suche nach alten Bildern,
Zeichnungen oder Fotoaufnahmen des Klosters Buch. Vielleicht fin-
den sich auf manchem Dachboden oder in alten Fotoalben noch
verborgene Schätze, die die Klosteranlage vor 30, 40, 50 oder noch
mehr Jahren zeigen.
Wer noch alte Aufnahmen besitzt und sie uns gern zur Verfügung
stellen möchte, kann die Bilder per Email (KlosterBuch@t-online.de)
schicken oder sich mit uns persönlich in Verbindung setzen.

Kontaktdaten:
Email: KlosterBuch@t-online.de • Telefon: 034321/68592
Förderverein Kloster Buch e.V. | Klosterbuch Nr. 1 | 04703 Leisnig 
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n „Die Arche“ Wohnstätten gGmbH Waldheim
Kontakt- und Beratungsstelle Waldheim informiert

„Die Arche“ Wohnstätten gGmbH Waldheim
Obermarkt 30, 04736 Waldheim, Tel.: 034327/67645

Öffnungszeiten: Montag: 09:00 – 12:00 Uhr
Mittwoch: 14:30 – 19:00 Uhr
Donnerstag: 16:00 – 19:00 Uhr
Samstag: 10:00 – 18:00 Uhr
Sonntag: 10:30 – 18:00 Uhr

Veranstaltungsplan Mai 2018

Das Leben ist die Summe all deiner Entscheidungen. 
Albert camus

Mittwoch        02. 05.2018   15.00 Uhr   Entspannungsübungen + Malen
Donnerstag,   24. 05.2018   16.30 Uhr   Sudoku - leicht erlernbar!

Montag,         07. 05.2018   09.30 Uhr   Frühstück mit 
Mittwoch        09. 05.2018   16.30 Uhr   Vitamine - eine Obstplatte zum 
                                                              Verzehr kreieren
Donnerstag,   10. 05.2018   16.00 Uhr   SHG „Noah“
Samstag        12. 05.2018   14.00 Uhr   Aktuelles aus dem Profifußball
Sonntag,       13. 05.2018   13.00 Uhr   Musik zum Muttertag

Montag          14. 05.2018   09.30 Uhr   Frühstück und das 
                                                              Zeitgeschehen

Mittwoch,      16. 05.2018                     Tag der Gemeindepsychiatrie
                                                              in Mittweida
                                                              13.00- 17.00 Uhr

Donnerstag,   17. 05.2018   16.30 Uhr   Karlsbader Schnitten selbst 
                                                              zubereitet
                      
Montag          21. 05.2018   09.30 Uhr   Pfingstbrunch mit 
                                                              Voranmeldung
Mittwoch        23. 05.2018   15.00 Uhr   Das Geheimnis des perfekten 
                                                              Tages von Dieter Nuhr
Donnerstag,   24. 05.2018   16.00 Uhr   SHG „Noah“

Samstag        26. 05.2018   13.30 Uhr   "Holland - Wie wir leben!" 
                                                              Vortrag von Rosa, einer 
                                                              Holländerin
Sonntag,       27. 05.2018   13.30 Uhr   Dartturnier in der KOBS

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Wünsche und Anregungen finden immer ein offenes Ohr.

Das KOBS-Team

n Wir bieten an:
– Kleidung für Babys, Kinder & Erwachsene 
– Möbel, Elektrogeräte
– Kostenlose Übernahme von gut erhaltener Kleidung

Sie erreichen uns:   Dienstag bis Donnerstag 09:00 bis 13:00 Uhr
                               Telefon: 034327 / 68267
                               info@planetwaldheim.de 

n Servicestellen 

n Verbraucherzentrale Sachsen
Energieberatungsstützpunkt Döbeln
Obermarkt 1, Rathaus, 04720 Döbeln
Jeden 2. Dienstag im Monat......................... 13:00 bis 17:00 Uhr

n Wertstoffhof Waldheim
An der Schloßmauer 
Mittwoch .......................................................14:00 bis 18:00 Uhr 
Freitag und Samstag .....................................08:00 bis 12:00 Uhr

n Sprechtag der IHK Chemnitz Regionalkammer Mittelsachsen
für Unternehmer und Existenzgründer – kostenfrei
IHK Geschäftsstelle Döbeln
Stadthausstr. 5
04720 Döbeln

Termine: 
dienstags in ungeraden Kalenderwochen .......9:00 bis 15:00 Uhr
Ihre Ansprechpartnerin: Jenny Göhler
Tel.: 03731/79865-5500
E-Mail: jenny.goehler@chemnitz.ihk.de
Internet: www.chemnitz.ihk24.de
Terminvereinbarungen sind vorteilhaft!

n Landratsamt, Servicestelle Döbeln
• Soziale Sicherung

Bahnhofstraße 22 (Zimmer 104), freitags von 9:00 bis 12:00 Uhr
Telefon: 03731 799-2152 (nur besetzt während der angegebenen
Sprechzeit, Anfragen außerhalb der angegebenen Sprechzeit unter
Telefon: 03731 799-6446)

• Betreuungsbehörde
Bahnhofstraße 22 
Terminvereinbarung über Frau Miersch, Tel. 03731/799-6412

• Wohngeldbehörde
Beratungstermin in begründeten Ausnahmefällen möglich, Termin-
vereinbarung zu den üblichen Sprechzeiten des Landratsamtes un-
ter Telefon: 03731 799-6445

• Sprechzeiten des Landratsamtes Mittelsachsen 
dienstags und donnerstags von 09:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00
bis 18:00 Uhr freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr.

n Pilzberatung Waldheim
Klaus-Eckhard Möbius
Reinsdorf 55
04735 Waldheim
Telefon: 034327 51804
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n Treffpunkt Bergmann’s Hof

n Axels Gaststube „Zur Anfeuchte“ 
Treff Jung und Alt in gemütlicher Runde
zur Pflege der Traditionen der
Waldheimer Zigarrenmacher 
freitags und samstags ab 19:00 Uhr

n In der „Galerie“ treffen sich:
• Osteoporose Selbsthilfegruppe unter Anleitung von Frau Nabor

montags ab 10:00 Uhr

• Frauensportgruppe mit Frau Nabor
montags ab 17:00 Uhr

• Yoga mit Frau Schade
montags ab 19:30 Uhr

• Rückenschule unter Anleitung von Frau Nabor
Termin nach Absprache

• Gruppe Pilates
Termin nach Absprache

• Qigong mit Herrn M. Sieber
mittwochs ab 18:00 Uhr

• Yoga mit Frau Ulbricht
donnerstags ab 19:30 Uhr

n Im „Alten Silo" treffen sich:
• Fotofreunde Waldheim 

montags alle 14 Tage ab 18:00 Uhr

• Handarbeitsgruppe „Flotte Nadeln" 
mittwochs alle 14 Tage ab 16:00 Uhr

• Hörzentrum GROMKE
donnerstags alle 14 Tage ab 9:00 Uhr 

• Alte Schriften – Kalligraphie mit Herrn Niemann
donnerstags alle 14 Tage ab 15:30 Uhr

• Bilder und Filme und was dazu, Kleinstadtkino mit Freunden
Termin nach Absprache

• „Das Bücherregal“ täglich geöffnet

n „Packstube“ – Kinder- und Jugendarbeit Mittelsachsen e.V. 
Informationen zur Jugendweihe von Frau Weber 
dienstags von 13:00 bis 17:00 Uhr 

n Napoleonausstellung „Bon – Aparte“
jeden 2. Mittwoch im Monat ab 19:00 Uhr Stammtisch
zur geselligen Runde

n Spiele-Runde für Erwachsene
Jeden 1. Mittwoch im Monat ab 19:00 Uhr.
Es treffen sich Freunde des Brettspiels, Lieblingsspiele können mit-
gebracht werden.

n Napoleons Ausstellung „Bon – Aparte“
Besichtigung nach Vorankündigung oder kurzfristig nach telefoni-
scher Absprache bei Herrn Bergmann unter 0162 9658525

Interessenten für die genannten Gruppen können zu den genannten Zei-
ten kommen und mitmachen. Erste Kontakte können Sie auch telefo-
nisch mit Herrn Albrecht Bergmann unter 034 327 9610 oder 0162
9658525 aufnehmen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

n Bahá’í-Gemeinde Waldheim

Jeden ersten Sonntag im Monat laden wir um
10:00 Uhr in die Räumlichkeiten der „Arche“, Haini-
chener Straße 4, zu einer interreligiösen Andacht ein.
Eine Chance zur inneren Einkehr, der Erkenntnis im Umgang mit
den Heiligen Schriften, der Freude diese im gemeinsamen Lesen
und Studieren als Wegbegleiter für das tägliche Leben und neuer
Freundschaften zu knüpfen.

Jeder ist herzlich willkommen, Infos unter 034327 68741.

n Blutspendetermine

Ort: Förderschule, Am Schulberg 3a in Waldheim

n Deutsches Rotes Kreuz 
Blutspendedienst Sachsen gGmbH – Institut für 
Transfermedizin Chemnitz
03.07.2018 (15:30 bis 19:00 Uhr)

n Haema Blutspendezentrum 
BIO CITY LEIPZIG 
14.06.2018 (14:30 – 19:00 Uhr)

Die Stadt Waldheim im Internet:
www.stadt-waldheim.de
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n Die Kirchgemeinde Waldheim lädt herzlich ein

Dienstag, 15. Mai
19.30 Uhr Hauskreis im Pfarrhaus Knobelsdorf mit 

Herrn Christoph Trinks

Donnerstag, 17. Mai
16.00 Uhr Sprechzeit Pf. Richber in Knobelsdorf

Pfingstsonntag, 20. Mai
13.30 Uhr Festgottesdienst zur Konfirmation in Waldheim

Pfingstmontag, 21. Mai
10.00 Uhr Kirchspielgottesdienst in Grünlichtenberg

Sonntag, 27. Mai    
09.00 Uhr Gottesdienst in Reinsdorf und in Otzdorf
14.00 Uhr Festgottesdienst zur Jubelkonfirmation in Waldheim

Sonntag, 3. Juni  
09.00 Uhr Start Waldheimer Fahrradtag

mit Teilnahme am Gottesdienst 10.30 Uhr in 
Geringswalde
und 10.30 Uhr Doppelpunktgottesdienst in 
Waldheim

Sonntag, 10. Juni
09.00 Uhr Gottesdienst in Otzdorf

Er, der ewige Gott, breitet seine Arme aus,
um euch zu tragen und zu schützen.

5. Mose 33,27
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n Neue Friedhofsordnung

Der Kirchenvorstand des Evangelisch-Lutherischen Kirchspiels
Waldheim – Geringswalde hat eine neue Friedhofsordnung erlas-
sen für die Friedhöfe in

Altgeringswalde,
Beerwalde,
Geringswalde,
Grünlichtenberg,
Hermsdorf,
Knobelsdorf,
Otzdorf,
Reinsdorf,
Tanneberg,
Waldheim,
Zettlitz

Belegexemplare sind in der Friedhofsverwaltung (Am Schulberg 2)
sowie im Bürgerbüro erhältlich.
Weiterhin kann die Friedhofsordnung unter 
www.kirchspiel-waldheim-geringswalde.de/friedhöfe/ sowie unter
www.stadt-waldhei.de abgerufen werden.

KIRCHENNACHRICHTEN Anzeige(n)

Anzeige(n)
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n Geschichtliches aus unserer Region – Heiligenborn

Seit der jüngsten Steinzeit ist eine Besiedlung in unserer Region nach-
weisbar. Funde aus dieser Zeit bestätigen diese Tatsache. So wurden
auf Feldern der Gegend um Reinsdorf und Heiligenborn Steinspitzen
aus dieser Epoche gefunden. Ein markantes Wahrzeichen ist eine Quelle
am Ortseigang von Heiligenborn die dem Ort seinen Namen verlieh –
Born, das  ist das Wort für Quelle oder Brunnen – mit dem Labsal an der
Quelle – zum Dank der heilige Born genannt. Heute findet man nachste-
hende Zeilen an dieser Quelle:

„Im Tal wo unter Linden so mild die Lüfte wehn
und tief versteckt dort hinten die Bauernhäuser stehn,

da sprudelt eine Quelle hervor am Waldesrand,
so frisch, so klar und helle Der heilige Born genannt“.

Die Legende berichtet von einem Eremiten, der an dieser Stelle in grauer
Vorzeit gelebt hat. Der Ortsname hat sich über die Jahrhunderte ver-
schiedenster Wandlungen unterzogen, zeigt aber den Hinweis auf einen
frühen christlichen Glauben:

1350 zu dem Heyligen Burne
1361    Heiligenburne
1465    Heyligen Born
1791    Heiligenborn

Die Region um Heiligenborn wurde schon immer von Handwerk und
Landwirtschaft geprägt. Mit dem Bau der Eisenbahnlinie Chemnitz –
Riesa, ab dem Jahr 1846, profitierte der kleine Ort von einer Vielzahl von
Arbeitskräften die Unterkunft und Verpflegung benötigten. Noch im Be-
reich des Bahnhofes Waldheim liegend wurde der Heiligenborntalvia-
dukt errichtet.
Die zweietagige Brücke ist 173,20 Meter lang und 40,30 Meter hoch.
Das Volumen beträgt 32.097 Kubikmeter. Der Viadukt besitzt in der un-
teren Etage einen Mittelteil von drei Spitzbögen mit einer lichten Weite
von je 12,45 Metern, einer Höhe über der Straße von 23,60 und über
dem Bach von 26,50 Meter. An diesen Mittelteil schließen sich nach bei-
den Seiten Stütz- und Widerlagerpfeiler an, die in Brückenlängsachse
durch sogenannte Füllmauern miteinander verbunden sind, wodurch
sich kastenartige Hohlräume ergeben haben. Durch den linksseitigen
zweiten Stützpfeiler ist zur Überbrückung  eines Fußweges ein Spitzbo-
gengewölbe gemauert. Die 36 Bogen der oberen Etage haben eine
Spannweite von je 3,40 und eine Höhe von 5,90 Meter. In Fahrtrichtung
befinden sich über der oberen Etage drei durchgehende sogenannte
Spanndrillen, die durch Querdurchbrüche miteinander verbunden sind.
In diesen bis zu 1,80 Meter hohen Gängen finden in regelmäßigen Ab-
ständen Messungen über die Brückenbewegungen statt, die der Sicher-
heit des Bauwerkes dienen. Die Gesamtmasse des Viaduktes ruht zu et-
wa 60 Prozent auf felsigen Untergrund und zu 40 Prozent auf einge-
schlagene Pfähle. Als Baumaterial wurde im wesentlichen Granit, Roch-
litzer Porphyr, Pirnaer Sandstein und Ziegel verwendet.  
Mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme der Bahnstrecke im Jahr
1852 rückte auch in Heiligenborn der Ausflugsverkehr immer mehr in
den Fokus.

Die den Ort begleitende Bahnstrecke in Richtung Chemnitz war in den
Jahren bis heute verschiedenster Veränderungen unterworfen, was
auch am Gesamtbild der Ortschaft nicht spurlos vorbei gegangen ist.
Waren es die Demontagearbeite an den Gleisanlagen nach Beendigung
des 2. Weltkrieges oder der Beginn der Elektrifizierung der Bahnanlagen
ab dem Jahr 1987.
Im Jahr 1970 wurde der Gasthof abgerissen. Heute befindet sich am al-
ten Standort ein KFZ-Handel.
Am 24. August 1973 verlor der Ort Heiligenborn seine Selbstständigkeit
und wurde an die Stadt Waldheim angegliedert.
Mit seinen derzeit 46 Einwohnern ist unser Ortsteil Heiligenborn natür-
lich immer noch einen Ausflug wert.

Albrecht Hänel

Quellennachweis:
Foto – Sammlung Jürgen Reichelt
Ein Tag in Waldheim und Umgebung – T.  Kaldrack (1880)
Waldheim-die Perle des Zschopautales  - H.Weissling (1991)
Waldheim  Die Perle des Zschopautales – St. Blech (2007)
Adreß- und Geschäfts-Handbuch der Städte Waldheim, Hartha und Umgebung
für die Jahre 1885 und 1886
Das Digitale Historische Ortsverzeichnis Sachsens
Die Brücken entlang der Pleitemeile – Dr. Dieter Bock
Sammlung Eberhard Hänel

Inserat von 1885 / 1886  

Anzeige(n)
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n Die Waldheimer Wohnungsbau- und 
Verwaltungsgesellschaft mbH 
vermietet in Waldheim:

n 1-Raum-Wohnungen:
• Schloßstr. 5 a, EG links, ca. 28 m², Kochnische, DU/WC, CV-Belag, Sammelheizung

mit Warmwasserbereitung, Nettokaltmiete ca. 129,- € zzgl. BK + HK
EVKW 175 kWh/qm

• Niedermarkt 13, 2. OG Mitte, ca. 18 m², komplett möbliert, Sammelheizung mit
Warmwasserbereitung, Nettokaltmiete ca. 129,- € zzgl. BK + HK, EVKW 96 kWh/qm

• Pestalozzistr. 16 b, 1. OG rechts, ca. 33 m², Küche, Korridor, Bad/WC, Sammelhei-
zung mit Warmwasserbereitung, Nettokaltmiete ca. 159,- € zzgl. BK + HK, 
EVKW 154 kWh/qm

n 2-Raum-Wohnungen:
• Breitscheidstr. 14, 2. OG rechts, ca. 57 m², Küche, Korridor, Bad/WC, Laminat, 

Sammelheizung mit Warmwasserbereitung, sofort bezugsfertig, Nettokaltmiete
ca. 274,- € zzgl. BK + HK, EVKW 93 kWh/qm

• Hohe Str. 16, 2. OG rechts, ca. 50 m², Küche, Korridor, Bad/WC, CV-Belag auf 
Wunsch Laminat, Sammelheizung, Nettokaltmiete ca. 240,- € zzgl. BK + HK, 
EVKW 120 kWh/qm

• Härtelstr. 3 c, DG links, ca. 54 m€, Küche, Korridor, Bad/WC, CV-Belag, sichtbare
Balken, sofort bezugsfertig, Sammelheizung mit Warmwasserbereitung,  
Nettokaltmiete ca. 259,- € zzgl. BK + HK

• Oststr. 6, 2. OG rechts, ca. 56 m², Küche, Korridor, Bad/WC, Loggia, Sammelheizung
mit Warmwasserbereitung, sofort bezugsfertig, Nettokaltmiete ca. 269,- € zzgl.
BK + HK, EVKW 113 kWh/qm

• Oststr. 10, DG, ca. 55 m², Küche, Korridor, Bad/WC, Laminat, Sammelheizung mit
Warmwasserbereitung, sofort bezugsfertig, Nettokaltmiete ca. 264,- € zzgl. BK +
HK, EVKW 114 kWh/qm

• Pestalozzistr. 16 c, 3. OG rechts, ca. 47 m², Küche, Korridor, Bad/WC, Sammelhei-
zung mit Warmwasserbereitung, Laminat, Nettokaltmiete ca. 226,- € zzgl. 
BK + HK, EVKW 154 kWh/qm

n 3-Raum-Wohnungen:
• Hohe Str. 16, 2. OG links, ca. 57 m², Küche, Korridor, Bad/WC, Sammelheizung,

Nettokaltmiete ca. 258,- € zzgl. BK + HK, EVKW 120 kWh/qm
• Hainichener Str. 21, 2. OG links, ca. 58 m², Küche, Korridor, Bad/WC , Balkon, 

Sammelheizung mit Warmwasserbereitung, Nettokaltmiete ca. 307,- € zzgl. 
BK+ HK, EVKW 118 kWh/qm

• Bahnhofstr. 23, 1. OG links, ca. 58 m², Küche, Korridor, Bad/WC, CV-Belag, 
Sammelheizung, Nettokaltmiete ca. 266,- € zzgl. BK + HK EVKW 132 kWh/qm

• Hainichener Str. 49, EG rechts, ca. 53 m², Küche, Korridor, Bad/WC, Balkon, 
Laminat, Gasetagenheizung, AK in der Whg., Nettokaltmiete ca. 280,- € zzgl. BK,
EVKW 164 kWh/qm

• Lindenstr. 12, EG rechts, ca. 67 m², Küche, Korridor, Bad/WC, Balkon, Laminat,
Sammelheizung, Nettokaltmiete ca. 355,- € zzgl. BK + HK, EVKW 60 kWh/qm

n 4-Raum-Wohnung:
• Bahnhofstr. 23, 1. OG rechts, ca. 76 m², Küche, Korridor, Bad/WC, CV-Belag,

Sammelheizung, Nettokaltmiete ca. 350,- € zzgl. BK + HK, EVKW 132 kWh/qm
• Bahnhofstr. 81, 3. OG links, ca. 66 m², Küche, Korridor, Bad/WC, Balkon, 

Nettokaltmiete ca. 350,- € zzgl. BK + HK, EVKW 107 kWh/qm
• Breitscheidstr. 27, 1. OG rechts, ca. 92 m², Küche, Korridor, Bad/WC, Gäste-WC, 

Laminat, Sammelheizung mit Warmwasserbereitung, Nettokaltmiete ca. 470,- €
zzgl. BK + HK, EVKW 192 kWh/qm

n Stellplätze: 
Florenapassage

n Gewerberäume: 
Bahnhofstr. 68, Obermarkt 5, Florenapassage Niedermarkt 13-15

n Öffnungszeiten:
Montag: 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag: 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch: 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag: 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Freitag: 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Interessenten melden sich bitte unter Telefon: 034327/6160
Bahnhofstr. 2 in Waldheim | Internet: www.wbv-waldheim.de

E-Mail: info@wbv-waldheim.de und unter www.facebook.com

SONSTIGESKULTUR | FREIZEIT | VERANSTALTUNGEN

Anzeige(n)

Ihr Anzeigen-Telefon
037208/876-100
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